
Sozialversicherung 2012 
 
Rentenversicherung/ 
Arbeitslosenversicherung 

Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

Monat Jahr Monat Jahr 

Beitragssatz 19,6 % / 3,0 % 19,6 % / 3,0 % 

Beitragsbemessungsgrenze 5.600 € 67.200 € 4.800 € 57.600 € 

Bezugsgröße SV 2.625 € 31.500 € 2.240 € 26.880 € 
Krankenversicherung/ 
Pflegeversicherung 

 

Monat Jahr 

Beitragssatz Krankenversicherung 15,5 % (7,3 %/8,2 %) 
Beitragssatz Pflegeversicherung 1,95 % (2,2%) 

Beitragsbemessungsgrenze 3.825,00 € 45.900 € 

Jahresarbeitsentgeltgrenze 4.237,50 € 50.850 € 

Beitragszuschlag Pflegeversicherung 
für Kinderlose (23 – 64 Jahre) 

0,25 % 

Zusatzbeitrag Krankenversicherung 
(grundsätzlich vom AN allein zu tragen) 

0,9 % 

Durchschnittlicher Beitragssatz 2011 15,5 % 

AG-Zuschuss zur privaten KV 7,3 % von 3.825 =  
279,23 € 

AG-Zuschuss zur privaten PV 0,975 % von 3.825 = 
37,29 € 

 
Umlagesätze U1 
Beispiel: AOK - Rheinland 

Höhe Erstattung 

ermäßigter Satz 1,6 % 50 % 

allgemeiner Satz 2,0 % 60 % 

erhöhter Satz 2,6 % 70 % 
Umlagesatz U2 0,3 % 100 % 
Umlage Insolvenzgeld U3 0,04% 100 % 

 
Sozialversicherungspflicht/Lohnsteuerpauschalierung 2012 
Kurzfristig Beschäftigte Voraussetzungen 
Sozialversicherungsfrei � max. 2 Monate Beschäftigung 

oder 
� 50 Arbeitstage (wenn weiniger als 5 Tage in der Woche gearbeitet wird) im Laufe von 12 

Monaten 
� Beginn und Ende der Beschäftigung muss vor der Arbeitsaufnahme schriftlich festgelegt 

werden 
� die Tätigkeit darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden, also für Rentner, Hausfrauen und 

Schüler geeignet 
 

Lohnsteuerpauschalierung 25 % 
oder Besteuerung nach der 
Lohnsteuerkarte 

� gelegentliche, nicht regelmäßige Beschäftigung 
� max. 18 zusammenhängende Arbeitstage 
� max. 12 € je Arbeitsstunde 
und 
� max. 62 € durchschnittlich je Arbeitstag 
oder 
� die Beschäftigung wird zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich 
 



 
Minijob 
 

bis 400 € bis 400 €, im Haushalt 

Rentenversicherung 
 

15 % 5 % 

Krankenversicherung 
 

13 % 5 % 

Einkommensteuer 
 

2 % - ohne Freistellungsbescheinigung 2 % - ohne Freistellungsbescheinigung 

Umlage 1 
 

0,7 % 0,7 % 

Umlage 2 
 

0,14 % 0,14 % 

Umlage Insolvenzgeld 
 

0,04 % -- 

Unfallversicherung 
 

individuell 1,6 % 

 
Arbeitgeber 

30,88 % 
Abführung der Beiträge an die Bundes-

knappschaft 

 

14,44 % 
Abführung der Beiträge an die Bundes-

knappschaft 

 
 

Aufstockungsbeitrag zur  
Rentenversicherung 

4,6 % 14,6 % 

 
Gleitzonenjob 
401 € bis 800 € 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 

Gesetzliche Sozialversicherung „normale“ Beiträge (50 %) abgestufte Beiträge: 
4 % bei 401 € bis 21 % bei 800 € 

 

Einkommensteuer/Lohnsteuer -- individueller Steuersatz, Lohnsteuerkarte, 
ohne Freistellungsauftrag 
 

 
 


